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Po. 3. Dienstag , den 7 . Januar. 1902.

Auszug aus dem Droschkentarif,
i . Toursahrte« .

Eine Tourfahrt ist nicht als unterbrochen an-
zusehen. wenn durch das Ein- und AuSsteigcn
eines Fahrgastes ein Aufenthalt von nicht länger
als zwei Minuten entsteht.

Kutscher, welche bestellt werden, vom Halte¬
platz aus einen Fahrgast vom Hause abzuholen,
haben die Fahrt zum Abbolen unentgeltlich zu
leisten und dabei dem Besteller auf dessen Wunsch
die unentgeltliche Benutzung der Droschke zu
gestatten. Ist der Besteller der abzuholende Fahr¬
gast selbst, so hat derselbe vom Augenblick der An¬
nahme der Droschke auf dem Halteplatz oder dort,
wo die Droschke angenommen wird, die Fahrt zu
bezahlen. Müssen Kutscher am Hause länger als
fünf Minuten warten, so haben sie fernerhin für
jeden auch nur angefangenen Zeitraum des Wartens
von fünf Minuten 20 Pf. zu beanspruchen.
A.  Fahrten innerhalb der Stadt und Land»
väuser und »war bis zu folgenden Punktenr

». im Rerothal bis zur Nerobergstraße.
auSschl. der letzteren,

b. Kapellenstraße bis zur Ecke der Thor-
bergweges,

c. Jdsteinerstraße bis zur Ecke der project.
Ringstraße(jetzt zwischen No. 8 und No.5),

d. Sonnenbergerstraße bis zu der. der
Stadt zunächst gelegenen Grenze der Kroncn-
braucrei,

s. Parkstratze bis zur Ecke des Parkweges,
f. Bierstadterstraße bis einschl.der Alwinen-

und Solmsstraße, sowie der Sopbienstraße,
g. Frankfurterstraße bis zum Haingraben,

einschließlich der Langenbeckstraße.
h. Mainzerstraße bis zum Eisenbahn-

Uebergange,
i. Schlachthausstraße bis zum Schlachthaus?
k. Biebricherftratze bis zur Mohringstraße,

einschließlich letzterer,
l. Schierstcinerstratze bis zur diesseitigen

Grenze des Exerzierplatzes,
m. Dotzheimerstraße bis zum Fahrweg nach

der Wellritzmühle, nächst dem städtischen
Bullenstall,

n. Lahnstraße bis zum Hause No. 3,
o. Aarstraße bis zur Schleifmühle.
p. Walkmühlstraße bis zur Bachmaherstr.,
q. Platterstraße bis zur Mündung der

der Rothstraße.
Einfp. Zweffp.
Mk. Pf. Mk. Ps.

vei1 bis 2 Personen . . . . — 60 — 90
bei3 bis 4 Personen . . . . — 80 1 10

Ueber diese Punkte hinaus
bis zum Ende der zusammen¬
hängenden Häuser der vorge-
dachtcn Straßen, einschl. der
NerobergstraßeundderLanzstraße
bei1 bis 2 Personen . . . . — 80 1 20
bei3 bi« 4 Personen . . . . 1 — 1 40

Bei Fahrten aus den Eisen¬
bahnhöfen 20 Pf. mehr.

Das Warten beim Abholen
von Fahrgästen zur Tageszeit
muß während der ersten fünf
Minuten unentgeltlich geschehen;
für jede weiteren, wenn auch
nur angefangeneu fünf Minuten
werden vergütet . — 20 — 20

B . Fahrten außerhalb der Stadt und
Landhäuser.

Aus in jedem Wagen befindlichen Spezial-Tarif
zu ersehen.

C. Rund-Tourfahrten.
Aus in jedem Wagen befindlichen Spezial-Tarif

zu ersehen.
H . Zeitfahrt««

a. Für eine Fahrt innerhalb
der unier I. A. für
Tourfahrten angegebenen
Grenzen ohne Unterschied der
Personenzahl, pro Stunde

b. FüreineFahrtaußerhalbder
für Tourfahrten unter I.A.
angegebenen Grenzen, ohne
Unterschied derPersonenzahl,
pro Stunde . 2
Bei Zeitfahrten außerhalb der unter LA.

angegebenen Grenzen, ist, falls die Fahrten auger-
halb dieser Grenzen beendigt werden, der Fahrpreis
für die Rückfahrt auf dem kürzesten Wege bis zu
den unter I. A. angegebenen Grenzen nach den
Sätzen für Zeitfahrten zu zahlen.

Di- Taxe ist von Viertel zu Viertelstunde zu
berechnen. Jede angefangene Viertelstunde wird
für voll gerechnet.
IH . Für Fahrten während der Nachtzeit,
soweit dieselben auf den Wartcplätzen und Straßen
zu sofortiger Ausführung übernommen werden, ist
der doppelte Fahrpreis zu entrichten.

Als Nachtstunden werden betrachtet:
a. in der Zeit vom 1. April bis einschl.

30. September: die Stunden von 11 Uhr
Abends bis 6 Uhr Morgens,

b. in der Zeit vom1. Oktober bis einschl.
31. Marz: die Stunden von 11 Uhr
Abends bis 7 Uhr Morgens.

Bei Droschken, welche für die Nachtzeit bestellt
werden, ist der dreifache, jedoch, wenn es sich um
eine Droschkenfahrt nach den Frühzügen der Eisen¬
bahnen handelt, nur der doppelte tarifmäßige
Tagerfahrpreis zu entrichten.

Das Warten beim Abholen von Fahrgästen
während der Nachtzeit muß für die erste Viertel¬

stunde ohne jedes Entgelt geschehen; für jede
weitere angefangene bezw. vollendete Viertelstunde
werden 50 Pf. für Einspänner und 75 Pf. für
Zweispänner vergütet.

I V. Fahrten aus und nach den
Eisenbahnhöfcn.

Für die Fahrten aus den Eifenbahndöfen ist
während der Tageszeit zu den ad I und II ge¬
nannten Sätzen ein Zuschlag von 20 Pf. zu zahlen.

Für die Fahrten au« und »ach den Eisen¬
bahnhöfen während der ad Hl angegebenen Nacht¬
zeit ist nur der doppelte ad I und II festgesetzte
Tagesfahrpreis ohne Zuschlag zu berechnen.

V. Der zum Abhole « aus dem Theater
bestellte Droschkenkutscher kann den ad III ge
nannten doppelten Fahrpreis nie verlangen, da
gegen müssen ihm für das Warten 50 Pf. besonders
gezahlt werden.

vi . Die Führer der sogenannten
Damen-Phaetons

(Ponny-Fuhrwerke) sind berechtigt, bei Zeitfahrten
ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VII . Die Führer von Schlitten
find berechtigt, ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VIII . Bei Fahrten außerhalb der Stadt
ist das kleine Handgepäck, wie Handkoffer. Hut¬
schachtel und Reisesack, frei. Dagegen ist für jedes
größere Stück Gepäck 50 Pf. ohne Rücksicht auf
die Entfernung zu entrichten.
IX . Den Droschkenkutscher« ist es nntersagt
Trinkgelder zu verlangen.

Wiesbaden, den1. November 1601.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

ist der Arzt, falls amtliche Ermtttelungen nicht
bereit« im Gange find, verpflichtet, hiervon der
Polizei-Direction unverzüglich Mittheilung zu
machen.

§ 3.
Die Todes-Bescheinigung muß dem Standes¬

amte von Demjenigen vorgelegt werden, weläier
nach§ 57 des Reichs-Gesetze« über die Beurkundung
de« Personenstandes pp. vom 6. Februar 1875
den Sterbefall anzuzeigen hat, ohne daß dadurch
eine llcberschreitunq der durch dieses Gesetz vor¬
geschriebenen Anzeigefrist eintreten darf.

8 4.
Uebertretungeudieser Polizei-Verordnung

werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder ver-
hältnißmäßiger Haft bestraft.

8 5.
Diese Polizei-Verordnung tritt am 1. Oktober

j d. I . in Kraft.
Wiesbaden»den4. September 1901.

{Der Polizei-Präsident. Ä. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend das Verbot des Fnhrverkehrs
auf dem Platze zwischen der Evangelischen
Hauptkirche und dem Marktkeller, sowie
zwischen diesem und dem Rathhause befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzeit.

Auf Grund de» 8 73 der Polizei-Verordnung
vom 18. September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Da« Befahren de« für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hauptkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist cs untersagt, bespannte oder un-
bespannte Fuhrwerke auf diesem Platze aufzustellen.

2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art.
welche nicht den Marktzwecken dienen bezw. nickt zur
An- oder Abfuhr von Marktgcgenständen bestimmt
sind, auf der Fahrstraße zwischen dem Rathhaus
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen6 Uhr Vormittag« und 2 Uhr Nach¬
mittags, untersagt.

Zuwiderhandlungengegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver¬
ordnung angedrohten Strafe geahndet.

Wiesbaden, den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei-Präsident.

K. Prinz von Ratbor.

2 - 3
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Bekanntmachung.
Behufs Zurückstellung vom Militärdienste

haben sich diejenigen jungen Leute, welche im
Besitze des Berechtigungsscheinszum einjährig-
freiwilligen Dienst sind und in diesem Jahre das
20. Lebensjahr vollenden, d. h. im Jahre 1882
geboren find, bei der Ersatz-Commission hierselbst,
Friedrichstraße No. 31, Zimmer No. 6, zu melden.

Die Meldungen haben innerhalb der Zeit vom
8. Januar bis 15. Febr. d. Js . zu erfolgen und
ist dabei der Berechtigungsschein zum einjährig¬
freiwilligen Dienst vorzulegen.

Versäumniß dieser Meldung hat gemäß8 26
ad 7 der Wehr-Ordnung eine Bestrafung wegen
Verstoßes gegen die Melde- und Controll-Vor-
schriften zur Folge. *

Wiesbaden, den2. Januar 1902.
Der Civil-Vorsitzende

der Ersatz-Commission Wiesbaden-Stadt.
In Vcrtr.: Falcke.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 8 der Allerhöchste»

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neuerworbcnen Landes-
theilen, sowie der 88 143 und 144 des Gesetze?
über die allgememe Landesverwaltungvom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde-
Vorstandes für den Polizei-Bezirk Wiesbaden nach¬
stehende Polizei-Verordnung erlassen.

8 1.
Es darf keine Leiche vor Beibringung einer

von einem approbirten Arzte ausgestellten Todes-
Bescheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Aiisführnngs-Bestimmungen nach
dem nachstehenden Formular auszufertigen.

8 2.
Der Arzt darf die Todes-Bescheinigung nur

auf Grund einer vorhergegangenen und von ihm
persönlich vorgenommenen Leichenschau ausstcllen.

Ergiebt sich bei dieser, daß der Tod unter
Umständen erfolgt ist, die auf eine Einwirkuug de«
Verstorbenen selbst oder eines Anveren oder auf
eine gewaltsame Todes-Ursache schließen lassen, dann

Ausführungsbestimmungen z» vorstehen
der Polizei-Verordnung.

1. In der Regel bat der Arzt, der den Ver¬
storbenen in seiner letzten Krankheit behandelt hat
oder, wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher-
gegangen ist, der Arzt, den die Angehörigen
bestimmen— bei städtischen Armen der Stadtarzt
des betr. Bezirks— die Todes-Bescheinigung aus¬
zustellen.

2. Weigert sich der behandelnde Arzt, die
Leichenbesichtigungvorzunehmen, so ist der Königl.
Kreisarzt darum zu ersuchen. Diesem hat der
behandelnde Arzt auf Erfordern die Todesursache
anzugeben.

3. Als Todesursache ist nicht die Art des
Sterbens(Herzschlag, Lunqenläbmungu. A.) oder
die letzte Veranlassung(Operation, Bauchfelleni-
zündung — nach Durchbruch eines Thphu«-
Gcschwürs— Lungenentzündung— bei Maser»
—re.), sondern die ursprünqlicke Krankheit, (Darm-
krebs, Typhus. Masernu. s. w.) anzugeben. Falls
der behandelnde Arzt die Todesursache diskret
anzugeben wünscht, steht cs ihm frei, statt des
Namens der Krankheit die betreffende Ziffer nach
Virchow's„System derTodesursachen"zuverzeichne».

4. Zu den Umständen, die gemäß8 2, Abs. 2.
der Polizei-Verordnung eine unverzügliche Anzeige
au die Polizei-Bebörde erfordern, gehören ins¬
besondere folgende Fälle:

a. wahrgenommeneZeichen einer verübten
äußeren Gewaltthatigkeit,

b. offenkundige Vergiftung oder Verdacht
einer Vergiftung,namentlich wenn Jemand
nach dem Genüsse einer verdächtigen
Nahrung oder einer Arznei unter ver¬
dächtigen Zeichen erkrankt und stirbt,

e. wenn Jemand unter der Behandlung
eines nicht approbirten Arztes gestorben ist,

d. wenn bei Neugeborenen eine Verheim¬
lichung der Geburt stattgefunden hat,

e. wenn Unmündige aus Mangel der nöthigen
Aufsicht um's Leben gekommen sind,

k. wenn dem Verstorbenen der nöthige ärzt¬
liche Beistand und die geeignete Pflege
vorenthalten ist, oder wenn ihm die
nöthigen Bedürfnissecntzogen worden sind,

g alle plötzlichen Todesfälle, soweit sie nichtan« der — dem behandelnden Arzte be¬
kannten — Krankheit ihre natürliche
Erklärung finden,

b. alle Fälle, wo Personen todt aufgesunde»
werden, ohne Unterschied, ob sie bekamt'
sind oder nicht,

i. alle Fälle, wo Jemand verunglückt ist,
Ir. erwiesene oder muthmaßliche Selbst

tödtungen.
5. Den Aerzten stehte«zu. für die Besichtigung

der Leiche und Ausstellung der Todes-Bescheinigung
nach Maßgabe der Preußischen Gebühren-Ver-
ordnung für Aerzte vom 15.Mai 1896 zu liquidiren.

Aerztliche Todesbescheinigung.

Die Leiche de am vorigen*" Monats,
. - . Uhr. Hierselbst im Alter

von. Jahr . Monat. Tag
| muthmaßlich*) an . verstorbenen**)

ist von mir vorschriftsmäßig besichtigt und an
derselben die untrüglichsten Zeichen des
wirklichen Todes wahrgenommeu worden.

Spure», die den Verdacht eine« unnatürlichen
Todes begründen könnten(8 2, Abs. 2, der Polizei-
Verordnung vom 4. September 1901) haben sich
nicht auffinden lassen.

D Verstorbene befand sich in der zum Tode

Nachstehende Polizei-Verordnung wird wieder¬
holt zur Kenntniß gebracht:

Polizei -Verordnung.
8 1. Die Benutzung der Feldwege mit Last¬

fuhrwerken zu anderen als landwirthschastlrchen
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
die Benutzung gegen Entrichtung eine» von rhm
festzusctzenden Beitrags zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestatten, insbesondere gegen die Bedingung
der Befestigung de« Feldweg« und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung aus6Meter.

Vor der Benutzung ist schriftliche Erlaubnik
de« Magistrats einzuholen. Dieselbe gilt nur bi«
znm Schluß des Kalenderjahres»nd ist dann zu
erneuern. „

Für Ausnahniefälle kann der Beitrag er¬
mäßigt oder erlassen und von der Erfüllung
weiterer Bedingungen abgesehen werden, unbeschadet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beim Ueber-
fahren fremden Eigenthum«.

ß 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu dreißig Mark, im Nichtbeitreibungsfall mit
entsprechender Haft bestrast.

Der Lberbürgermetster.

führenden Krankheit̂
in meiner Behandlung.

Wiesbaden, .

Arzt.
*) Bei sicherer Diagnose ist das Wort „muth-

maßlich" zu streichen.
j **) Anzugeben sind: Vor- und Familien-
Name, Stand, Berus oder Gewerbe(bet Kindern
diese Angaben bezl. der Eltern). Bei außerehelich
geborenen Kindern unter 5 Jahren ist dieser Um¬
stand besonders zu erwähnen.

Verzeichniß
der auf die einzelnen Nummern der
gelösten Neujahrswunsch-Ablösungskarte»

entfallenden Beträge.
ü 20 Mark auf No. 258.
n 10 Mark auf No. 2 7 24 31 46 56 169 197

501 519
» « Mark aus No. 123 178 192 193 502.
ä 5 Mark auf No. 8 19 29 42  53 59 65 66

88 96 97 106 147 157 182 198 201 207
217 218 227 237 238 240 242 260 269 271
302 310 312a 313a 317a 321 321» 322*
328 344 411 456 465 467 468 503 504 505
563 608 616. ^a 4 Mark ans No. 64 80 134 151 183 220 234
280 305 338 517. „

» 3 Mark auf No. 1 3 4 5 6 9 10 11 12 13
17 21 22 23 27 28 34 36 38 39 40 41 43
49 52 61 62 68 69 71 85 86 87 91 94 95
99 101 102 103 105 107 108 109 110 111-
121 124 129 131 133 138 139 142 143 144
148 149 153 156 158 159 162 163 164 168
170 172 177 179 180 184 185 186 187 188
191 199 200 202 203 206 209 210 219 22#
224 230 231 233 235 247 252 254 255 261
262 263 268 272 275 282 284 286 288 29*
295 296 297 298 303 303a 304 304a 30o»
306 306a 307a 308 308a 309a 310 aj311£
314 314a 315 818 320 322 325 326 329
334 337 343 401 402 403 408 409 410 412
454 457 459 460 462 470 472 473 474 475
478 507 511 512 515 520 521 526c>30 531
535 537 538 539 540 545 555 558 o69 o7ä
586 587 590 593 601 604 606 607 615 618.

& 2.50 Mark auf No. 20 104 135 253 508 o42
54S 596

ä 2 Mark aus Na. 14 15 16 18 25 26 30 32
33 85 37 44 45 47 48 50 51 »4 5o 57 58
60 63 67 70 72 73 74 75 76 77 78 79 81
82 83 84 89 90 92 93 98 100 112 113 114
115 116 117 118 119 120 122 125 126 127
128 130 132 136 137 140 141 145 146 loO
151 152 154 155 160 161 165 166 167 171
173 174 175 176 181 189 190 194 195 196
204 205 208 211 2l2 213 214 215 216 221
225 226 228 229 232 236 239 241 243 244
245 246 248 249 251 256 257 259 260 264
265 266 267 270 273 274 276 277 278 279
‘>81 283 285 287 289 290 291 292 293 299
300 301 301a 302a 307 309 311 312 313
315a 316 316a 317 318a 3193 9a 320a
323 324 327 330 331 332 333 335 336 339
340 341 342 404 405 406 407 451 452 453
455 458 461 463 464 466 469 471 4/6 477
479 480 506 509 510 513 514 516 518 522
523 524 525 527 528 529 532 533 534 536
541 544  546 547 548 549 550 551 552 553
554 556 557 559 560 561 562 564 565 566
567 568 570 571 573 574 575 576 577 578
579 580 581 582 583 584 585 588 589 591
592 594 595 597 598 599 600 602 603 605
609 610 611 612 613 614 617 619. *

Wiesbaden, den3. Januar 1902.
Der Magistrat. Armcn-Verwaltnng.

_ Mangold._
Breunholz -Verkauf.

Die Natnral-VcrpflegungSstaiiondahier ver¬
kauft von heute ab die»achvcrzeichnetcnHolzsortcn
zu den beigesetzten Preisen:

Buchenholz, 4-schnittig. Rmtr. 12 Mk. 50 Pf..
5-schnittia, „ 13 „ 50 „

Kiefern-(Anzünde-)Holz per Sack1 Mk.
Das Holz wird frei ins Hau« abgeliefert und

ist von bester Qualität. Bestellungen werden von
i dem Hausvater Stnrm , Evangelisches Vereins-
hans. Platterstraße2, entgegengenomnien.

Bemerkt wird, daß durch die Abnahme
von Solz die Erreichung des Humanitären
Zwecks der Anstalt gefördert wird. *

Der Vorstand
der Natural-VerpficgungSftation.

Der Vorsitzende: Der Kassirer:
Hetz, Bürgermeister. C Hensel,

Rathhaus, Zimmer 49. Kaiser-Friedrich-Riug 9fl,
Ecke Oranicnstraße.

Der Schriftführer:
Mangold, Beigeordneter.

Rathhaus, Zimmer 10.
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Preise für Naturalien nnd andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 29. Dezember 1901 bis einschl. 4. Januar 1902.

Grüne Bohnen . . . . p. K.
Wirsing . . „
Weihkraut.
Weißkraut . j). 50 St.
Rotbkrant . p. St.
Gelbe lllüben. . „
Söeiße Rüben . „ „
Kohlrabi, obererd. . . . „ „
Koblrabi . „ „
Grünkohl . . „
Römiscb-Kohl . . „
Petersilien . .
Borre . p. St.
Sellerie . .
Saure Kirschen . . . . p. K.
Stachelbeeren . „ „
Preißelbecren . „ „
Trauben . . „
Aepfel . .
Birnen . . „ „
Zwetschen . . „
Kastanien . . . . . . „ „

Hdchsl
Preis

'Jnm.
Pnis U:

Ntedr.
Preis.

* A *
Eine Gan« .

*
7

**
5

— 14 —12 Eine Ente. 3 50 280
— 6 — 5 Eine Taube. 1 — — 50
—>— —— Ei» Hahn. 170 1 40
— 14 —12 Ein Huhn. 2 — 150

10 — 8 Ein Feldhuhn. —— — —
— 10 — 8 Aal . p. K. 3 60 3 20
— 15 — 14 Hecht . . 2 60 1 60
— 8 — 5 Backfische . . — 70 —50

—
15

70
—

14

60
IV. Arod nnd Mehl.

Schwarzbrod: Langbrod p. 0,s K. 15 13
— 3 — 2 2. 52 —48
_ 15 — 4 Rnndbrod „ 0,» K. — 14 — 13
— — — 2. — 46 —45
— — —— Weißbrot»: a. 1 Wasserweck. . — 3 — 3
—— —— b 1 Milchbrödchen. - 3 — 3
—— — Weizenmehl: No. 0 . p. 100 St. 32 — 30 —
_ 80 —30 .. I . .. 100 .. 28 — 28 —

80 —82 .. II . 100 „ 26 — 26 —
— - —— Roggcnmchl: No. 0 . p. 100 „ 24 50 24 —
—40 —36 .. I • „ 100 .. 22 — 21 50

V. Akeisch.
Ochsensleisch: von der Keule p.

Banchsteffch . „
Kuh- oder Rindfleisch . . „
Schwein-flcisch. . . . .
Kalbfleisch . .
Hammelfleisch. „
Schaffleisch.
Dörrfleisch.
Solberfleisch.
Schinken . „
Speck(geräuchert) . . . . .
Schweineschmalz . . . . .
Nieren»ctt . .
Schwartcnmageu frisch. . »

„ geräuchert„
Bratwurst . .
Fleischwurst. .
Leber- u. Blutwurst : frisch „

geräuchert „

K.

Höchst.
Preis.

Jitebr.
Preis.

chA »* A
i 52 i 44
i 36 i 28
i 36 i 32
i 60 i 50
i 60 i 40
i 40 i 20
i 10 i —
i 60 i 60
i 60 i 60
2 — i 34
184 i 80
1 80 i 60
1 — — 80
2 — i 60
2 — i 80
1 80 i 60
1 60 i 40

— 96 — 96
2 i 80

Stadt . Accise-Amt.

I . Arnchtmarllt.

HdchN.
Prri»

'Itiedr.
Preis.

*1 ^ A
-yafcr . p. 100 K. lei— 15 60
Stroh . 100 „ 740 7i20
Heu . . 100 „ 10 80 10 80

II . ÜJifßtmiriU. 1 '
Ochsen: I. Qualität . p. 50 K. 741- 72—

II. 50 67!- 6o —
Kühe: I. Qualität . p. 50 „ 66j— 65 —

II . 50 59!— 56 —
Schweine . p. „ 132 1 20
Kälber. 150

128
1 10

Hammel . . „ 1 20
III . sFictiMfien- 40

Eier . p. 25 St.
2

3!— 175
Handkäse . . . . . 100 „ ! 8- 7 —
Fabrikkäse . 100 „ 6 50 8 50
Eßkartoffeln . . . p. 100 K. 4 50 350
Kartoffeln . p. K. -I 7 — 6
Zwiebeln. -16 — 14
Zwiebeln. p. 50 K. 6 — 5 50
Blumenkohl . . . . p. St. I—i50 — 20
Kopfsalat. 1—116 — 12

Wiesbaden , den4 Januar 1902.

Bekanntmachung
bete , die zum Transport accisepslichtiger
Gegenstände in die Stadt zu benützenden

Straßenzüge.
Für die Zufuhr accisepflichtiger Gegenstände

ju den Accise-EryebnngSstellen werden anfler den
im § 4 der Accise-Ordnung für die Stadt Wies¬
baden genannten Straßen noch solgeude Straßen pp.
zur Benutzung frei gegeben:
A.  Zur Accise-Erhcdnngöstelle beim HauPt-

Aecise-Amt in der Neugasse.
Zu 8 4, Ziffer 2 der Accise-Ordnung.
1. Biebricker Chaussee: Die Adolfrallee, die

Koetbestraße. die Nicalasstraße. über die
Rbeinstraße, Babuhofitraße, den Schillerplatz,
die Fricdrichstraßebis zur Nenaaffe, oder
die Moritzstraße, über die Rheinstraße, die
Kirchgaffe, die Friedrichstraße bis zur Nen-
gaffe, dann durch dieselbe zum Accise-Amt;

2.  Schwalbacher- und Platter- oder Limburger
Chaussee: die Lahn- und Aarstraße, die
Seerobenstraße, de» Sedanplatz, den Bis¬
marckring. die Bleichstraße, die Sälwalbacher-
straße, die Friedricbstraße bis zur Neugasse,
durch diese znui Accise-Amt.

9. Sonneuberger Picinalweg: den Binaertwcg,
d>e Parkstraße. — Für Transportanten zu
Fuß den Kursaalplatz, die Wilbclmstraße,
Große Burgstrnße, den Schloßplatz, die
Marktstraßc, Mauergasse, die Neugaffe. --
Für Fuhrwerke die Paulinenstraße, die
Bierstadterstraße, Frauksurterstraße. über
die Wilhelmstraße, Friedrichstraße, bis zur
Neugasse, dann durch dieselbe— zum Accise-
Amt.

B . Zur Accise - Erliebnngsstelle in den
Schlachtbausanlagen r

1. Frauksurterstraße: die Leisingstraße, den
Garteufeldweg. die Schlachtbansstraße zu
den Schlachthausnnlaaen, ferner die Mainzer-
landstraßk bis in Höbe der Schlachtbaus-
anlagen. über den Verbindungsweg zu den
Schlachthausanloaen;

2.  Biebricher Chaussee: die Adolfsallee, die
Goetbestrnße, über den Bahnübergang, den
Gartenfeldweg, die Schlachthansstraße zu
den Schlachtbansanlagcn;

3. Schiersteiner Vicinalweg: die Herderstraße,
die Goetbestraße, den Bahnübergang, den
Gartenfeldweg, die Schlachthausstraße zu
den Schlachtbausanlageu;

4. Schwalbacher- und Platter - oder Limburger
Chaussee: die Lahn- nnd Aarstraße, die
Seerobenstraßc, den Sedauplatz, Bismarck-
Ring, die Bleichstraße, Schwalbacherstraße,
Rheinstraße, den Garteufeldweg. die Schlacht¬
hansstraße, z» de» Schlachthauranlagen;

5. Sonnenberger Vicinalweg, de» Bingertweg.
die Parkstraße, Paulinenstraße. Bierstadter¬
straße, Frauksurterstraße, Wilbelmstraße, den
Garteufeldweg, die Schlachthausstraße, zu
den Schlachtbansanlngen. *

Wiesbaden , den 19. Dezember 1901.
Der Magistrat. In Vcrtr.: Hetz.

Bekanntmachung,
betr. An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Lermcidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestinimungen darauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß8 52 des GewerbesteuergesetzeS
oom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisung des Herrn Finauzministers vom
4. November 1895, Abschnitt VI, Artikel 25, ein
Jeder , welcher hier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
den: Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;
sie kann auch im Natbhaus, Zinimer No. 5, münd¬
lich während der üblichen Vormitlags-Dienststuu-
heu zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a) das Gewerbe eines Anderen übernimnit

und sortsetzt,
d) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel-
oung eines steuerpflichtigenGewerbes innerhalb der
vorgeschriebcnen Frist nicht erfüllt, verfällt nach
8 70 des GewerbesteuergesetzeS in eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten.

Das Anfhören eines steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach ß 10, Absatz2 des Gesetzes
dom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der cit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung ' »ständigen Stenerausschüsse der
Gewerbesteuerklassen1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abzunielden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 des Gewerbestenergesetzesforlznenlrichten. *

Der Magistrat. — Stenerverwaltuua. .Heß.

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Trauerhalle auf dem alten

Friedhof, sowie deren Heizung wird bei allen
Traucrfeicrlichkeiien, welche in der Halle staltfinden,
unentgeltlich gewährt. *

Wiesbaden , den7. Oktober 1901. .
Der Magistrat. Ju Vcrtr.: Körner.

Bekanntmachung.
Montag , den 20 . Januar er. und event.

die folgenden Tage , Vormittags 0 und
Nachmittags 2 Uhr ansangend, werden im
Leihhanse , Rcngafle 6 » (Eingang Schnlgaffe),
hier, die dem städtischen Leihbäuse viS zum
15. Dezember 1901 einschließlich verfallenen
Pfänder (von Pf .-No . 14,082 vis einschl.
No . 1tt,l,j1t ), bestehend in Brillante», Gold,
Silber , Kupfer, Kleidungsstücke», Leinen, Betten rc.,
versteigert.

Bis zum 18 . Januar er. können die ver¬
fallenen Pfänder Vormittags von 8 —12 Uhr
und Nachmittags von 2—4 Uhr noch aus-
gelöst und Vormittags von 8 —10 Uhr und
Nachmittags von 2 bis 3 Uhr die Pfand¬
scheine über Metalle und sonstige, dem Mottenfraß
nicht »uterworfene Pfänder umgeschrieben
Werde« .

Freitag , den 17. d. Mts . , ist das Leih¬
haus geschlossen. *

Wiesbaden , den4. Januar 1902.
Die Leihhaus -Deputation.

Bekanntmachung.
Bei Nevisioncii von HausentwässernngS-

Aulagcn wurde mehrfach wahrgcnommen. daß die
2üaffcrvcrschtüsse unter den Küchenipülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so¬
genannten Blcisyphous, ungenügend gereinigt
werden. Das Ausstcigen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Luit aus den in den
Syphons sich ansammcliiden, in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb unter Hinweis auf
die Bestimmungen des 8 5 der Polizei-
Verordnung vom 1. August 1889 , wieder¬
holt auf die Wichtigkeit und Nothwcndig-
keit einer sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Wafferverschlüffe unter
den Spülsteinen , Badewanne » und 'Aus¬
güssen besonders aufmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
rin- bis zweimal vorgrnommen und dabei solgender-
waßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegoffen hat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man direct unter den
Shphon einen leeren Eimer, öffnet durch Aus¬
drehen mit einer gewöhnlichen Zange oder einem
anderen geeigneten Werkzeug die am tiesstcn
Ende des Wafferverschluffes eingcbrachte Schraube
und reinigt durch die entstandene untere Ocffnung,
am besten mittelst einer geeigneten biegsamen Bürste
mit Drahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die
gekrümmten Rohre. Der Kops der Schraube ist
ebenfalls von Schmutzbestandtheilcn zu befreien.
Hierauf gießt man nach Schließung der Schrauben¬
öffnung eine genügende Menge Wasser, am besten
heißes Wasser, in die Ablausöffnung des.Spül¬
steines oder ÄblaufbeckcnS, damit die etwa »och
zurückgebliebenen Schmutztheileaus dem Wasser-
verschlusse entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wasservcrschlnß ausgestellten Eimer schütte man in
das Cloiet aus . *

Sladtbauamt , Abth. für Canalisationswesen.
Arensch.

Bekanntmachung.
Auszug aus dem Ortsstatnt für die
Neucanalisation - er Stadt Wiesbaden

vom 11. April 1891.
8 16 . Spül - Abtritte.

Die Spülapvarate und Behälter sämmtlicher
Spülaborte müssen mindestens bei Tag bei Be¬
nutzung jederzeit genügend Wasser liefern. Das
Hauplzuführungsrobr der Wasserleitung zur Closct-
spülnng darf demgemäß, ausgenommen bei Repara¬
turen, bei Tag nicht abgestellt werde». Bei
besonders dem Froste ausgcsctztcn Leitungen
kann auf Slntrag der Bethciltgten die
Rcvisionsbchördc die zeitweise Abstellung
des Hanptzuführnngsroyrcs bei Gefahr
des Einfrierens auch bei Tage durch
besondere schriftliche Verfügung gestatten.

Mit Bezug hierauf ersuche ich diejenigen Haus¬
besitzer und Hausverwalter, welche von der an¬
gegebenen Erlaubniß während des bevorstehenden
Winters Gebrauch zu machen wünschen, ihre dies¬
bezüglichen Anträge im Ralhhanse, Canalisations-
büreau. Zimmer Na. 68, während der Vormiltags-
dicnststunden mündlich oder schriftlich zu stellen. *

Wiesbaden , den 23. November 1901.
Abtheilnng für Canalisationswesen.

Der Oberingenienr. Frensch»

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Winter¬

monate (Oktober bis einschl. März) um 10 Uhr
Vormittags. *

Städt . Accise-Amt.

Biehhos -Bericht
für die Woche vom 28. Dez. 1901 bis 2. Jan . 1902.

Vicb-
gattung

57=—
«

Stück
Dual.

Preise

per

von -bis

s?
Ü
5
Ü

Ochsen . I. 50 kg 72 — 74 —

Kühe . .
II. Schlacht- 65 — 67 —

l d.9 I. gewicht 65 — 66—
„ . . 1 ^ II. 56— 59—

Schweine 504 1 kg 1 20 1 32
Kälber . 315 Schlacht- 1 10 150
Hammel. 45 gewicht 1 20 1 28
Ferkel. . — Stück ————

Wiesbaden , den2. Januar 1902.
Städtische Schlachthaus -Berwaltung.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mannschaftender freiwilligen

Feuerwehr an der oberen Platter-
stratze werden ans Dienstag , de«
7. Januar er. , Abends 80 - Uhr,
zu einer Generalversammlung zu
Herrn Ritter (Schützcnhalle) ein¬
geladen. *

Pünktliche li. zahlreiche Betbeiligung erwünscht.
Wiesbaden , 4. Januar 1902.

_ Der Branddirecior, Schenrer.
Zum Schntzeder Feuer -Telegraphen.

Die 8S 317 und 318 der Deutschen Reichs-
Strafgesetzbuches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Tclcgrapden-
Anftall vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand-
Imifleii begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefängiiißstrafc bis zu
8 Jahren , bezw. mit Geldstraie bi« zu 900 Mk.
Indem wir hiermit darauf aufmerksammachen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph d « eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telegraphcn-Anstalt
anzusehen ifl, weisen wir gleichzeitig daraus hin,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Leitungsdrähte beschädigt, oder daß durch Ver-
schlinguna der Drähte sogenannte Erdverbindungen
herbeigesnhrt werden.

Solche Erdverbindungenkönnen dadurch ent¬
stehen, daß die Leitungsdrähte mit Tüchern, Vor-
bäiigen, Fahnen, Bangerüsttheilen »nd dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elekirischcr Anlagen des Feuer-Telegraphen-,
der Feuer-Telephone- und Alarinlcitnngenverwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoratioü von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telegravhenleitnng und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

I » allen Fällen aber werden im Interesse der
Feuersichcrheit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgcnommenhaben, ersucht, dies
sofort aus der Feuerwache. Ncugaffc 6, anzeigen
z» wollen, damit die umgehende Beseitigung des
Betriebshindernisses durch den städtischen Brand-
Director veranlaßt werden kann. *
_ Der Brand -Dircctor.

Stammtrolz-
Bersteigerrmg.

Mittwoch , den 8 . Januar 1902,
II Uhr anfangend , werden im Groß-
herzogl. Park zur Platte in den Distrieten
Kloppenheimerrain n. Pferdswcide
an Ort und Stelle versteigert:
370 Rothtannen- Stämme I., II . u. III . Cl.

== 406 Fm.,
7 Kiefern- Stämme II . Cl. — 7 Fm.,

13 Lärchen- „ I . u. II . Cl.— 25 Fm.
Die Stämme haben 9 bis 30 Meter

Länge, sind langschaftig, astrein und gesund.
Der Schlag liegt ganz nahe der Wiesbaden-
Limburger Chaussee an chaussirtem Absuhrweg.

Auf Verlangen Creditgewährung bis
1. November 1902. I? 248

Biebrich , den 24. Dezember 1901.
Großherzogi . Lnxemb.

Finauzkammer.

Städt . Leihhaus zu Wiesbaden,
Neugasse 8 (Eingang Schulgaffe ) .
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,

daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eine« Jahres , gegen 10 pCt. Zinsen aiebt
und daß die Taxatoren von 8 —10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—8 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind. *
_ Di « Leiht,aus -Deputation.

Holz -Bersteigerung.
Montag , den 13 . Jan ., Morgens

IO Uhr, kommen im Panroder Gemeinde¬
wald, Distrikt Ackerheck No . 1,
17 Eichen-Stämme von 12,30 Fstm., im
Distrikt Hochwurzel No . 23
146 Eichen-Stämme von 75,88 Fstm., die
seiner Zeit bei Anlegung der Streifen stehen
gebliebenen StämmeI. Qualität, astrein, für
Wagnerholz und Schwellen sehr geeignete
2 Buchen-Stämme von 1,61 Fstm. zur
Versteigerung.

Zusammenkunft im Dorfe und wird der
Anfang im District Ackerheck gemacht. IT 315

Panrod , den4. Januar 1902.
_ Hciinann . Bürgermeister.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg -Amerika -Linie.

(Generalvertr. dev Gesellschaft: L. Rettenmayer,
Eheinstrasse 21.) F 308

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
12./1. Postd. Brisgavia, 19./1. Postd. Phoenicia,
25 /l .Postd. Patricia , 2./2. Postd. Graf Waldersee,
9 /2. Postd. Moltke, 16. 2. Postd. Pennsylvania,
23.;2. Postd. Pretoria. Nach Boston: 10./1. Postd.
Assvria. Nach Baltimore: 10./1. Postd. Artemisia,
24./1. Postd. Abessinia. Nach Philadelphia : 10./1.
Postd. Assyria. Nach Cuba u. Central-Amerika:
9./1. Postd. Ascania. Nach Jamaika und Colum¬
bien: 12./1. Postd. Calabria. Nach Neworleans:
15./1.Postd. Hoerde. Nach Hayti u. Venezuela:
15./1. Postd. Castilia, Nach Hayti und Mexico:
20./1. Postd. Galicia. Nach Ost-Asien: 8./1. Postd.
Bamberg. _ _

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 308
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
8.-D. „Trave“ nach Newyork, 1. Jan . 4 Uhr
Nm. in Newyork S.-D. „K. Mai-. Ther.“ nach
Newyork, 2. Jan . 83/* Uhr Vorm, von Cherbourg.
D. „Helgoland“ nach Bremen, 1. Jan . 8 Uhr Vm.
in Bremerhaven. D. „Weimar“ nach Bremen,
31. Dez. 11 Uhr Vm. in Bremerhaven. D. „Han¬
nover“ nach Galveston, 31. Dez. 1 Uhr Nm. in
Galveston. D, „Darmstadt“ nach Bremen, 2. Jan.
12 Uhr Mittags von Newyork- — Cuba-, Brasil-
und La Plata-Linien: D. „Coblenz“ nach Ant¬
werpen, Bremen, 3. Januar Dover passirt. D.
„Halle“ nach Bremen, 2. Jan . in Bremerhaven.
D. „Crefeld“ nach Brasilien, 2. Jan . in Kio de
Janeiro . D. „Norderney“ nach La Plata , 3. Jan.
von Antwerpen. D. „Bonn“ nach Brasilien,
2. Jan . Dover pass. — Ost-Asien- u. Australien-
Linien: D. „Bayern“ nach Bremen, 3. Jan . in
Antwerpen. D. „König Albert“ nach Bremen,
31. Dez. von Penang. D. „Prinzess Irene “ nach
Hamburg, 2. Jan . in Shanghai. D. „Preussen“
nach Ost-Asien, 3. Jan . in Singapore. D. „Ham¬
burg“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach Ost-Asien,
30. Dez. in Suez. D. „Sachsen“ nach Ost-Asien,
30. Dez. von Southampton. D. „Bamberg“ nach
Hamburg, 30. Dez. in Hamburg. D. „Strassburg“
nach Moji, 30. Dez. von Kobe. D. „Ehein“ nach
Bremen, 1. Jan . Gibraltar passirt. D. „Friedr.
der Gr.“ nach Australien, 1. Jan . in Adelaide.
D. „Gr. Kurfürst“ nach Australien, 3. Jan . in
Colombo. D. „Bremen“ nach Australien, 31. Dez,
von Southampton. _

Red Star Liue.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 307
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Friesland“

um 28. Dez. von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen (über Southampton; am 29. Dez.,
4.30 Uhr Nm., von Southampton abgegangen).
D. „Southwark“ am 29. Dez. in Antwerpen von
Newyork angekommen. D. „Zeeland“ am 1. Jan.
in Newyork von Antwerpen angekommen. D.
„Haverfoid“ am 1. Januar von Newyork nach
Antwerpen abgegangen (über Deptford). —
Antwerpen-Philadelphia-Dienst. D. „Pennland“
am 2. Jan . von Antwerpen nach Philadelphia
absrogangen. _

Druck und Verlag der L Schellenberg ' jchen Hof-Buchdruckereii» Wiesbaden.
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